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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.10.1999

Norm

AVG §58 ff

Rechtssatz

Ein "1ngierter (stillschweigender)" Behördenakt kann nicht Bescheidcharakter haben. Demgemäß kann auch ein

konstitutiver Bescheid nicht mit einem normativen Inhalt angereichert sein, der nicht aus der Bescheidbeurkundung

selbst abzulesen ist, sondern nur auf einem vom Behördenwissen getragenen, allenfalls auch aus schlüssigem

Verhalten bestimmter Organwalter abzuleitenden Anordnungswillen beruhen soll.
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Vgl; nur: Ein "fingierter (stillschweigender)" Behördenakt kann nicht Bescheidcharakter haben. (T1)
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